
sem Sommer Punkt für politische Glaubwürdigkeit. Viele Bür
ger der Bundesrepublik haben uns dringend davor gewarnt, in 
diesem Gesetz die Möglichkeit der Arbeitgeber zu übernehmen, 
sich von der Pflicht der Schaffung von Arbeitsplätzen für 
Schwerbehinderte freikaufen zu können. Wer da meint, daß die 
Erhöhung der Ausgleichsabgabe um 100 DM das leisten könne, 
ist naiv und realitätsfern. Ich bezeichne diese Regelung als Alibi- 
Kosmetik. Es geht hier nicht vordergründig um finanzielle Absi
cherung der Schwerbehinderten, sondern es geht um gesell
schaftliche und soziale Integration.

(Beifall bei PDS und Bündnis 90/Grüne)

Die leider sehr oft zu hörende Meinung, daß Behinderte eine 
Belastung für den Staat darstellen und nur Geld kosten, ist nicht 
nur inhuman und unsozial, sondern auch unsachlich und falsch. 
Wer sich mit dieser Problematik näher beschäftigt, wird sehr 
bald mit Erstaunen feststellen, welchen Leistungswillen, welche 
Leistungsbereitschaft und welche Leistungsfähigkeit Behinder
te entwickeln und anbieten. Wenn Arbeitsplätze verant
wortungsvoll mit fachlichem Können eingerichtet werden, so 
rechnen sich diese Arbeitsplätze auch. Außerdem können die Ar
beitgeber nach § 60 Arbeitsförderungsgesetz für die Schaffung 
dieser Arbeitsplätze einen Zuschuß beantragen.

Weiterhin besteht die Möglichkeit der Mehrfachanrechnung 
in besonders schwierigen Fällen. Die Argumente gegen eine 
wirksame Verpflichtung der Arbeitgeber zur Schaffung von Ar
beitsplätzen für Schwerbehinderte lauten erstens: eine Beschäf
tigung wäre in vielen Betrieben nicht möglich, zweitens, eine be
triebene Ausgleichsabgabe schaffe Wettbewerbsnachteile und 
drittens, Behinderte sind im Bereich Dienstleistungen, Öffent
lichkeitsarbeit und Handel den Kunden nicht zuzumuten. Hier 
paaren sich Voreingenommenheit, Gleichgültigkeit und fehlen
de Kenntnis. Soziale Integration von Behinderten verlangt Auf
geschlossenheit und Solidarität aller Bürger, und dieses Parla
ment sollte darin Vorbild sein.

(Beifall bei PDS und Bündnis 90/Grüne)

Wir strebten eine Erhöhung der Ausgleichsabgabe auf minde
stens 500 DM an. Die Möglichkeit der Verwendung dieser Aus
gleichsabgabe ist im §60 und §61 Arbeitsförderungsgesetz und 
in den §§ 12 und 54 Schwerbehindertengesetz positiv geregelt.

Ich möchte hier noch einmal an die 7. Tagung am 17. Mai erin
nern. Ich frage die Abgeordneten Herrn Dott, Herrn Dr. Grü- 
ning, Herrn Dr. Eimer, Herrn Dr. Opitz und Herrn Dr. Goepel, ob 
sie nach den in der damaligen Volkskammertagung für ihre 
Fraktion abgegebenen Erklärungen heute mit gutem Gewissen 
diesem Gesetz in dieser Form zustimmen können. Ich habe das 
Protokoll von damals hier, ich kann gern zitieren, oder Sie lesen 
besser selbst nach.

Die Frau Präsidentin gab gestern abend eine Erklärung ab, in 
der sie unter anderem an den Gemeinsinn, an die Solidarität und 
an die Hilfe für Schwache appellierte. Ich möchte diesen Appell 
aufgreifen, unterstützen und an Sie weitergeben. Ich glaube 
nicht, daß wir uns aus dieser Verpflichtung durch eine Regelung 
stehlen können, die es den Arbeitgebern ermöglicht, sich damit 
freizukaufen. - Danke.

(Beifall bei PDS und Bündnis 90/Grüne)

Stellvertreter der Präsidentin Frau Dr. Niederkirchner:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Pietsch. Von der Fraktion der 
SPD spricht nun Abgeordneter Hartmann. - Moment. Hier ist 
noch eine Anfrage. Herr Pietsch, sind Sie bereit, eine Anfrage 
entgegenzunehmen? - Bitte.

Otto (CDU/DA):

Herr Abgeordneter! Sie haben behauptet, daß'eine oft gehörte 
Meinung ist, Behinderte würden unseren Staat belasten. Ich 
denke, Sie stellen unseren Menschen hier einen sehr schlechten
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Leumund aus. Könnten Sie bitte zwei Beispiele nennen, wo das 
offiziell gesagt worden ist.

Pietsch (Bündnis 90/Grüne):

Ich meine natürlich, daß z. B. Behinderte den Staat Geld 
kosten. Ich meine,

(Zwischenrufe)

Moment, ich meine natürlich, daß diese Forderungen, die die Be
hinderten aufstellen, legitim sind. Aber hier kommt es darauf an, 
zu wichten, was schwerer wiegt, und hier kommt es darauf an, 
abzuwägen, welche Verantwortung vorliegt. Und wenn dann 
eben gesagt wird: Es ist einem Arbeitgeber nicht zuzumuten, 
mehr als 250 M zu bezahlen, weil dann die Wettbewerbsfähigkeit 
verzerrt wird, dann ist das ein Unding.

(Zwischenrufe)

Das ist im Ausschuß Arbeit und Soziales gesagt worden. - Bitte.

(Zurufe: Wer hat das gesagt? - 
Sie waren doch auch dagegen.)

Stellvertreter der Präsidentin Frau Dr. Niederkirchner:

Danke für die Anwort. Weitere Anfragen sind nicht. Ich bitte 
den Abgeordneten ...

Haschke (CDU/DA):

Herr Abgeordneter! Würden Sie mir zustimmen, im Sinne des 
Redebeitrages von dem Kollegen Ringstorff von heute früh, daß 
Solidarität nicht per Gesetz zu erzwingen ist und dies aber eine 
Sache ist, die wir gemeinsam durchsetzen können, wenn wir dar
auf verzichten, Schwarz-Weiß und Feindbilder zu malen und 
Ängste zu schüren, die eigentlich unseren gemeinsamen - und 
davon bin ich wirklich überzeugt - Intentionen widersprechen; 
denn wir sind ja alle angetreten, diese Mängel im sozialen Be
reich wirklich zugunsten aller Benachteiligten aufzuheben. 
Würden Sie mir da zustimmen?

Pietsch (Bündnis90/Grüne):

Ich stimme Ihnen da zu, aber ohne gesetzliche Regelungen 
funktioniert das nicht,

(Beifall, vor allem bei der PDS)

und in den gesetzlichen Regelungen müssen Mechanismen ent
halten sein, die greifen, und 250 M Ausgleichsabgabe greift nicht.

Und noch etwas: Ich frage Sie zurück: Wie ist es zu verstehen, 
jetzt muß ich zitieren, wenn in besagter Volkskammertagung 
von Abgeordneten sich hier festgelegt wird, z. B.: Wir bitten ganz 
herzlich, bei der Bearbeitung dieses Gegenstandes dem entge
genzuwirken, daß eben eine solche Ablösungssumme nicht ge
zahlt werden kann, sondern daß diese Betriebe verpflichtet wer
den, solche behinderten Mitbürger einzustellen. - Und heute ha
ben wir eine Gesetzesvorlage vorliegen, und ich befürchte, sie 
kommt in der Form durch.

Haschke (CDU/DA):

Ich denke dabei, weil Sie zurückgefragt haben, mehr noch an 
das, was wir in den Verfassungsgrundsätzen verabschiedet ha
ben, diesen Grundsatz, Eigentum verpflichtet. Es gibt eine Ver
pflichtung, die über gesetzliche Regelungen hinausgeht, und 
daran müssen wir uns endlich hier gewöhnen. Es gibt morali
sche Verpflichtungen, die weit über den gesetzlichen stehen.

(Beifall bei der PDS)


